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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.03.1992 

Geschäftszahl 

92/13/0030 

Rechtssatz 

Ob das wirtschaftliche Engagement des Steuerpflichtigen auf Dauer gesehen positive Einkünfte erwarten läßt, 
kann in aller Regel erst nach einem längeren Beobachtungszeitraum beantwortet werden. Endet das 
wirtschaftliche Engagement jedoch, bevor noch ein solcher Zeitraum verstrichen ist, dann ist die voraussichtliche 
Entwicklung von Einnahmen und Aufwendungen anhand der schon bekannten Sachverhaltselemente zu 
prognostizieren. 


